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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Unterstützen eines automatischen Einparkvorgangs ei-
nes Einparkhilfesystems eines Fahrzeugs (10) in eine Park-
lücke (110), insbesondere eine Querparklücke, aufweisend
die folgenden Schritte:
• Erfassen von Sensorsignalen mittels mindestens eines
Sensors (22) des Fahrzeugs (10) zum Ermitteln von ne-
ben dem Fahrzeug (10) befindlichen Freiräumen (100) und/
oder Hindernissen (200) quer oder im Wesentlichen quer zur
Fahrtrichtung des Fahrzeugs (10),
• Überprüfen der ermittelten Freiräume (100) auf deren Eig-
nung als Parklücke (110) für das Fahrzeug (10),
• Anzeigen einer Querparkmöglichkeit für das Fahrzeug (10)
bei erkannter Eignung eines Freiraums (100) als Parklücke
(110),
• Setzen einer hinteren Einparkgrenze (40) und einer vorde-
ren Einparkgrenze (50),
• Erfassen von Sensorsignalen mittels mindestens eines
Sensors (22) des Fahrzeugs (10) zum Ermitteln von Hinder-
nissen (200) in Fahrrichtung des Fahrzeugs (10), und
• Verändern der hinteren Einparkgrenze (40) in Abhängigkeit
von den ermittelten Hindernissen (200) in Fahrtrichtung des
Fahrzeugs (10).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Ver-
fahren zum Unterstützen eines automatischen Ein-
parkvorgangs eines Einparkhilfesystems eines Fahr-
zeugs. Weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfin-
dung ist ein Fahrzeug, aufweisend ein Fahrassistenz-
system mit einer Regeleinheit zur Ausführung eines
erfindungsgemäßen Verfahrens sowie ein derartiges
Fahrassistenzsystem.

STAND DER TECHNIK

[0002] Es sind bereits Verfahren bekannt, die auto-
matische Einparkvorgänge für Fahrzeuge beschrei-
ben. Dabei ist zu unterscheiden, welche Art der Park-
lücke vorliegt, in welche das Fahrzeug eingeparkt
werden soll. Es gibt grundsätzlich im Wesentlichen
zwei Arten von Parklücken. Zum einen sind soge-
nannte Längsparklücken bekannt, in welcher das
Fahrzeug nach dem Einparken derart orientiert ist,
dass es sich im Wesentlichen parallel zur Fahrtrich-
tung der Fahrbahn neben dieser Parklücke befin-
det. Demgegenüber sind Querparklücken bekannt, in
welcher sich das Fahrzeug im geparkten Zustand in
einer Ausrichtung im Wesentlichen quer zur Fahrt-
richtung der benachbarten Fahrbahn befindet. Beim
Einparken in eine Querparklücke muss das Auto al-
so hinsichtlich seiner eigentlichen Fahrtrichtung um
ca. 90° versetzt werden. Solche Verfahren sind zum
Beispiel aus der DE 10 2006 052 575 A1 oder der
DE 10 2009 039 691 A1 bekannt. Dort sind Verfah-
ren offenbart, welche ein autonomes Einparken eines
Fahrzeugs unterstützen oder automatisch durchfüh-
ren.

[0003] Bei bekannten Einparkverfahren, die insbe-
sondere automatisch von einem Parkhilfesystem
durchgeführt werden, ist es bereits bekannt, dass die-
se im Vorbeifahren den Bereich neben dem fahren-
den Fahrzeug überwachen. Mit dieser Überwachung
können sowohl Freiräume, als auch Hindernisse er-
kannt werden. Dabei werden die Freiräume zwischen
den Hindernissen dahingehend überprüft, ob sie sich
als Parklücke für das fahrende Fahrzeug eignen. Ist
dies der Fall, wird im Fahrzeug angezeigt, dass eine
passende Parklücke gefunden worden ist. Der Fah-
rer muss nun das Fahrzeug weiter in Fahrtrichtung
bewegen, um zu einer Position zu gelangen, ab wel-
cher er den Einparkvorgang durchführen kann. Die-
se Durchführung kann vom Fahrer selbst, also ma-
nuell, oder aber automatisch oder semiautomatisch
durch das Einparkhilfesystem gesteuert werden. Um
dem Fahrer beziehungsweise dem Einparkhilfesys-
tem anzuzeigen, dass das Fahrzeug eine Position er-
reicht hat, ab welcher der Einparkvorgang durchge-
führt werden kann, wird nach dem Erkennen eines
Freiraums als Parklücke für das Fahrzeug sowohl ei-
ne hintere, als auch eine vordere Einparkgrenze ge-
setzt. Die vordere Einparkgrenze bestimmt dabei die

Position, welche das Fahrzeug erreichen muss, um
in gewünschter Weise die Manöver zu starten, die
das Fahrzeug während des Einparkvorgangs durch-
führt, um dieses in die Parklücke hineinzubewegen.
Dabei wird als hintere Einparkgrenze die Position des
Fahrzeugs während des Einparkvorganges definiert,
bei welcher der erste Rückwärtsfahrtzug beendet ist
und an welcher Position sich zu diesem Zeitpunkt
der hinterste Punkt des Fahrzeugs bezüglich der Um-
gebungskoordinaten befindet. Dabei ist es bekannt,
einen akzeptablen Einparkvorgang dahingehend zu
definieren, dass das Heck bei dem ersten Rückwärts-
fahrtzug im Wesentlichen vollständig in die Parklücke
eintaucht. Andere Einparkmanöver sind vom Fahrer
üblicherweise nicht erwünscht, da sie ein häufige-
res Manövrieren, also mehrere Fahrzeugbewegun-
gen nacheinander in unterschiedliche Bewegungs-
richtungen erfordern.

[0004] Nachteilhaft bei den bekannten Verfahren ist
es, dass diese dazu führen, dass zum Teil Parklü-
cken erkannt werden, diese als passend für das Fahr-
zeug angezeigt werden und anschließend ein Einpar-
ken nicht möglich ist. Befindet sich die Parklücke zum
Beispiel in einer Position, bei welcher das Fahrzeug
am Weiterfahren in die notwendige Position für den
Beginn des Einparkvorgangs gehindert wird, so ist
zwar die Parklücke ausreichend groß für das Fahr-
zeug und auch als eine derartige Parklücke angezeigt
worden, jedoch kann der Fahrer den Einparkvorgang
weder automatisch, noch manuell oder semiautoma-
tisch starten. Mit anderen Worten führt dies zur Frus-
tration des Fahrers, da er zwar eine Parklücke gefun-
den hat, diese jedoch für sein Fahrzeug nicht nützen
kann.

OFFENBARUNG DER ERFINDUNG

[0005] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
die bekannten Verfahren zum Unterstützen eines au-
tomatischen Einparkvorgangs, insbesondere eines
Quereinparkvorgangs, eines Einparkhilfesystems ei-
nes Fahrzeugs sowie entsprechender Fahrzeuge zu
beheben. Insbesondere ist es Aufgabe der vorlie-
genden Erfindung, ein Verfahren zum Unterstützen
eines automatischen Einparkvorgangs, insbesonde-
re eines Quereinparkvorgangs, eines Einparkhilfe-
systems eines Fahrzeugs sowie ein entsprechendes
Fahrzeug mit einer Regeleinheit zur Ausführung ei-
nes derartigen Verfahrens zur Verfügung zu stellen,
wobei das Verfahren in der Lage ist, eine verbesserte
Verfügbarkeit des Einparkhilfesystems zur Verfügung
zu stellen. Dies soll insbesondere möglichst kosten-
günstig und einfach erzielt werden.

[0006] Voranstehende Aufgabe wird gelöst mit Hil-
fe eines Verfahrens zum Unterstützen eines automa-
tischen Einparkvorgangs eines Einparkhilfesystems
eines Fahrzeugs mit den Merkmalen des unabhän-
gigen Anspruchs 1 sowie durch ein Fahrassistenz-
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system mit den Merkmalen des unabhängigen An-
spruchs 10 und ein Fahrzeug mit den Merkmalen
des unabhängigen Anspruchs 11. Weitere Merkmale
und Details der Erfindung ergeben sich aus den Un-
teransprüchen, der Beschreibung und den Zeichnun-
gen. Dabei gelten Merkmale und Details, die in Zu-
sammenhang mit den erfindungsgemäßen Verfahren
beschrieben sind, selbstverständlich auch in Zusam-
menhang mit dem erfindungsgemäßen Fahrzeug so-
wie dem erfindungsgemäßen Fahrassistenzsystem
und jeweils umgekehrt, sodass bezüglich der Offen-
barung zu den einzelnen Erfindungsaspekten stets
wechselseitig Bezug genommen wird beziehungs-
weise werden kann.

[0007] Ein erfindungsgemäßes Verfahren zum Un-
terstützen eines automatischen Einparkvorgangs ei-
nes Einparkhilfesystems eines Fahrzeugs in eine
Parklücke, insbesondere eine Querparklücke, weist
die folgenden Schritte auf:

– Erfassen von Sensorsignalen mittels mindes-
tens eines Sensors des Fahrzeugs zum Ermitteln
von neben dem Fahrzeug befindlichen Freiräu-
men und/oder Hindernissen quer oder im Wesent-
lichen quer zur Fahrtrichtung des Fahrzeugs,
– Überprüfen der ermittelten Freiräume auf deren
Eignung als Parklücke für das Fahrzeug,
– Anzeigen einer Querparkmöglichkeit für das
Fahrzeug bei erkannter Eignung eines Freiraums
als Parklücke,
– Setzen einer hinteren Einparkgrenze und einer
vorderen Einparkgrenze,
– Erfassen von Sensorsignalen mittels zumindest
eines Sensors des Fahrzeugs zum Ermitteln von
Hindernissen in Fahrtrichtung des Fahrzeugs, und
– Verändern der hinteren Einparkgrenze in Abhän-
gigkeit von den ermittelten Hindernissen in Fahrt-
richtung des Fahrzeugs.

[0008] Ein erfindungsgemäßes Verfahren unter-
stützt dabei einen automatischen Einparkvorgang,
insbesondere einen Quereinparkvorgang, eines Ein-
parkhilfesystems eines Fahrzeugs. Es unterschei-
det sich von bekannten Verfahren insbesondere da-
durch, dass eine Veränderung der hinteren Einpark-
grenze in Abhängigkeit von Hindernissen in Fahrt-
richtung des Fahrzeugs, also vor dem Fahrzeug,
durchgeführt wird. So ist zwar bereits bekannt, dass
nach dem Erkennen eines Freiraums als Parklücke
für das fahrende Fahrzeug eine hintere und eine
vordere Einparkgrenze gesetzt werden, jedoch wird
bei den bekannten Verfahren ein Einparken in diese
Parklücke ausgeschlossen, wenn das Fahrzeug nicht
in der Lage ist die vordere Einparkgrenze zu errei-
chen. Durch ein erfindungsgemäßes Verfahren wird
bei einem Hindernis, welches in Fahrtrichtung des
Fahrzeugs, also vor diesem, erkannt wird und dieses
daran hindert, die vordere Einparkgrenze zu errei-
chen, die hintere Einparkgrenze verändert. Das Ver-
ändern erfolgt dabei vorteilhafter Weise in einer Rich-

tung, die ein Einparken des Fahrzeugs auch dann
erlaubt, wenn die vordere Einparkgrenze von dem
Fahrzeug nicht erreicht werden kann.

[0009] Die hintere Einparkgrenze definiert also ein
Kriterium, welches das Einparken mit Hilfe des Ein-
parkhilfesystems des Fahrzeugs erlaubt oder verbie-
tet. Durch das Verändern der hinteren Einparkgren-
ze kann dieses Kriterium verändert werden, sodass
im Vergleich zu bekannten Verfahren nun auch bei
erkannten Parklücken ein Einparken durch das Ein-
parkhilfesystem des Fahrzeugs möglich wird, bei wel-
chen dies bisher nicht möglich war. Durch das Ver-
ändern der hinteren Einparkgrenze wird jedoch in
Kauf genommen, dass möglicherweise aufwendigere
Parktrajektorien beziehungsweise eine größere An-
zahl von Parkmanövern notwendig werden, um das
Fahrzeug in die Parklücke hineinzubewegen. Insbe-
sondere wird auf diese Weise in Kauf genommen,
dass sich bei dem ersten Rückwärtsfahrtzug des
Fahrzeugs zum Bewegen desselben in die Parklü-
cke, das Heck des Fahrzeugs nicht oder nur teilweise
in die Parklücke hineinbewegt.

[0010] Es ist darauf hinzuweisen, dass es sich beim
erfindungsgemäßen Verfahren um die Unterstützung
eines automatischen Einparkvorgangs, insbesonde-
re eines Quereinparkvorgangs, und nicht um den au-
tomatischen Einparkvorgang selbst handelt. So wird
ein erfindungsgemäßes Verfahren vielmehr dahin-
gehend Anwendung finden, dass es die Möglichkei-
ten einen automatischen Einparkvorgang durchzu-
führen auf bisher unmögliche Parksituationen aus-
dehnt. Dies entspricht einer erhöhten Verfügbarkeit
für automatische Einparkvorgänge eines Einparkhil-
fesystems eines Fahrzeugs. Mit anderen Worten kön-
nen auf diese Weise mit Hilfe des Einparkhilfesys-
tems eines Fahrzeugs durch ein erfindungsgemäßes
Verfahren auch Parklücken zum Parken des Fahr-
zeugs verwendet werden, die bisher als unmögliche
Parklücken ausgeschlossen waren.

[0011] Ein erfindungsgemäßes Verfahren wird da-
bei vorteilhafter Weise nur dann durchgeführt, wenn
der Fahrer des Fahrzeugs einen Einparkwunsch hat.
Dies kann zum Beispiel dadurch erkannt werden,
dass sich das Fahrzeug unterhalb einer bestimmten
Geschwindigkeit bewegt, dass der Fahrer den Blinker
oder die Warnblinkanlage eingeschaltet hat, oder er
aktiv den Parkwunsch in das System eingegeben hat.
Derartige Kriterien können auch miteinander kombi-
niert werden.

[0012] Unter einer „Querparklücke“ im Rahmen der
vorliegenden Erfindung ist eine Parklücke zu verste-
hen, die sich quer oder im Wesentlichen quer zur
Fahrtrichtung des Fahrzeugs erstreckt. Dementspre-
chend fallen unter diese Definition auch Parklücken,
die ein sogenanntes Schrägparken des Fahrzeugs
mit einem Anstellwinkel zwischen der Fahrtrichtung
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des Fahrzeugs und der Ausrichtung des Fahrzeugs
in der Parklücke ermöglichen, der spitzwinklig ausge-
bildet ist.

[0013] Die Eignung eines Freiraums als Parklücke
wird dabei von dem System, welches ein erfindungs-
gemäßes Verfahren durchführt, in Abhängigkeit der
geometrischen Maße des Fahrzeugs durchgeführt.
Das Anzeigen einer gefundenen Parklücke kann so-
wohl optisch, als auch akustisch oder haptisch er-
folgen. Insbesondere können dabei Anzeigevorrich-
tungen verwendet werden, die bereits einen ande-
ren Nutzen im Fahrzeug erfüllen. Dies können zum
Beispiel akustische Wiedergabevorrichtungen sein,
die für den automatischen Einparkvorgang einge-
setzt werden. Die Sensoren können insbesonde-
re Ultraschallsensoren und/oder Kamerasysteme ei-
nes Parkhilfesystems oder einer Umgebungsüberwa-
chung sein.

[0014] Es kann von Vorteil sein, wenn bei einem
erfindungsgemäßen Verfahren durch die Verände-
rungen der hinteren Einparkgrenze der Abstand zwi-
schen dieser und der Position des Fahrzeugs zu Be-
ginn des nachfolgenden Einparkvorgangs vergrößert
ist. Mit anderen Worten bedeutet dies, dass die hin-
tere Einparkgrenze in einer Richtung verändert wird,
welche sich von dem Fahrzeug beabstandet. Es kann
also von einem Verschieben der hinteren Einpark-
grenze entgegen der Fahrtrichtung des Fahrzeugs in
seiner Vorwärtsbewegung gesprochen werden. Dies
führt dazu, dass die veränderte hintere Einparkgren-
ze, also die neue hintere Einparkgrenze, an einer Po-
sition liegt, welche zu einer Endposition des Fahr-
zeugs nach dem ersten Rückwärtsfahrzyklus zu Be-
ginn des Einparkvorganges führt, bei welcher das
Heck des Fahrzeugs nicht oder nur teilweise in die
Parklücke eingetaucht ist. Sozusagen befindet sich
zumindest ein Teil des Hecks, also insbesondere ei-
ne Rückleuchte des Fahrzeugs, nach diesem ersten
Rückwärtsfahrtzug außerhalb der Parklücke. Dies
führt, je nach den weiteren Platzverhältnissen, zu ei-
ner höheren Anzahl von Einparkmanövern, also zu
einer höheren Zahl von Fahrtrichtungswechseln wäh-
rend des Einparkvorgangs. Jedoch wird durch die In-
kaufnahme dieses geringen Nachteils auch in einer
beengten Parksituation durch das Verändern der hin-
teren Einparkgrenze das Einparken in die Parklücke
möglich. Es entsteht damit also ein größerer Zuläs-
sigkeitsbereich für das automatische Einparken des
Fahrzeugs wodurch sich die Verfügbarkeit des auto-
matischen Einparkvorganges erhöht.

[0015] Ebenfalls vorteilhaft kann es sein, wenn bei
einem erfindungsgemäßen Verfahren die Verände-
rung der hinteren Einparkgrenze dem Abstand zwi-
schen der vorderen Einparkgrenze und einem Hin-
dernis in Fahrtrichtung des Fahrzeugs, das zwischen
der vorderen Einparkgrenze und dem Fahrzeug er-
kannt worden ist, entspricht. Mit anderen Worten wird

also die Veränderung der hinteren Einparkgrenze in
einer Art und Weise durchgeführt, dass diese um
den Betrag verschoben wird, welcher dem Fahrzeug
in Fahrtrichtung fehlt, um die vordere Einparkgren-
ze zu erreichen. Auf diese Weise erfolgt die Verän-
derung, also das Verschieben der hinteren Einpark-
grenze, in direkter Abhängigkeit von dem erkannten
Hindernis in Fahrtrichtung des Fahrzeugs, sodass die
Veränderung der hinteren Einparkgrenze hinsichtlich
des Wertes der Veränderung insbesondere minimiert
werden kann. Die entsprechenden Abstände bezie-
hungsweise der Wert für die Verschiebung der hinte-
ren Einparkgrenze sind dabei in ihrer Ausrichtung ins-
besondere auf die Fahrtrichtung des Fahrzeugs oder
im Wesentlichen auf diese Fahrtrichtung bezogen.

[0016] Ein weiterer Vorteil ist es, wenn bei einem
erfindungsgemäßen Verfahren nach dem Verändern
der hinteren Einparkgrenze, bei Erreichen eines vor-
definierten Abstands des Fahrzeugs zu der hinte-
ren Einparkgrenze, die Möglichkeit der Durchführung
des Einparkvorgangs angezeigt wird. Nach dem Ver-
ändern der hinteren Einparkgrenze, welches unter
anderem auf dem Erkennen eines Hindernisses in
Fahrtrichtung des Fahrzeugs beruht, ist es in den
meisten Fällen unmöglich, dass das Fahrzeug die
vordere Einparkgrenze noch erreicht. Dementspre-
chend wird es unmöglich, dass das Fahrzeug ei-
ne Position erreicht, in welcher das Einparkhilfe-
system die Durchführung des Einparkvorganges in
bekannter Weise freigibt. Um nun trotzdem durch
die Veränderung der hinteren Einparkgrenze die ge-
wünschte Freigabe für den Einparkvorgang zu erhal-
ten, kann durch die Adaption des Freigabekriteriums
diese Durchführung freigegeben werden. So bezieht
sich bei dieser Ausführungsform die Freigabe des
Einparkvorgangs nicht mehr auf die vordere Einpark-
grenze, sondern nur noch auf den notwendigen Ab-
stand zwischen der hinteren Einparkgrenze nach de-
ren Veränderung und dem Abstand derselben zu dem
Fahrzeug. Die Anzeige der Möglichkeit der Durch-
führung des Einparkvorgangs erfolgt dabei vorteilhaf-
ter Weise optisch, akustisch und/oder haptisch. Ins-
besondere können dabei Systeme verwendet wer-
den, die bereits in dem Fahrzeug vorhanden sind, wie
dies zum Beispiel das Einparkhilfesystem oder sons-
tige Anzeigevorrichtungen sind. Ein weiterer Vorteil
ist es, dass bei dieser Ausführungsform nur ein Wert
geändert werden muss, nämlich die hintere Einpark-
grenze. Dabei wird sozusagen das Kriterium für das
Ausführen des automatischen Einparkvorgangs ver-
ändert, ohne dass in diesen selbst eingegriffen wer-
den muss. So kann ohne eine Abänderung automa-
tischer Einparkhilfesysteme ein erfindungsgemäßes
Verfahren die Verfügbarkeit derselben deutlich erhö-
hen.

[0017] Auch vorteilhaft ist es, wenn bei einem erfin-
dungsgemäßen Verfahren die Veränderung der hin-
teren Einparkgrenze kleiner oder gleich einer vorde-
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finierten maximalen Veränderung der hinteren Ein-
parkgrenze ist. Mit anderen Worten wird die Verän-
derung der hinteren Einparkgrenze beschränkt. Die
Beschränkung erfolgt dabei insbesondere in einer Art
und Weise, die dazu führt, dass die Anzahl der zu-
sätzlichen Manövriervorgänge begrenzt wird. So wird
auf diese Weise verhindert, dass eine Parklücke zum
automatischen Einparken ausgewählt wird, welche
eine unangemessen große Anzahl von Manövrierzy-
klen notwendig machen würde, um das Fahrzeug in
dieselbe zu bewegen. So kann mit anderen Worten
durch die Begrenzung der Veränderung der hinteren
Einparkgrenze der Grad der Verschlechterung des
Manövrierens des Einparkvorgangs vordefiniert wer-
den, welcher in Kauf genommen wird, um die Ver-
fügbarkeit des automatischen Einparkvorganges zu
erhöhen. Dabei wird insbesondere abgewogen, in-
wieweit der Fahrer bereit ist zusätzliche Manövrier-
zyklen in Kauf zu nehmen, um eine Parklücke auch
in schwierigen Einparksituationen für sein Fahrzeug
verwenden zu können.

[0018] Ein weiterer Vorteil ist es, wenn bei einem er-
findungsgemäßen Verfahren durch die Veränderung
der hinteren Einparkgrenze eine neue hintere Ein-
parkgrenze gesetzt wird, deren Abstand zur gesetz-
ten hinteren Einparkgrenze minimiert ist. Das bedeu-
tet, dass die Veränderung selbst minimiert wird, so-
dass unnötig große Veränderungen verhindert wer-
den. Da die Veränderung der hinteren Einparkgren-
ze gleichzeitig vom Fahrer des Fahrzeugs zumeist
als Verschlechterung des Einparkvorgangs wahrge-
nommen wird, kann auf diese Weise nicht nur die
Verschiebung der hinteren Einparkgrenze, sondern
auch der Grad der gefühlten Verschlechterung beim
Fahrer minimiert werden. Mit anderen Worten werden
unnötig große Veränderungen der hinteren Einpark-
grenze verhindert.

[0019] Ebenfalls vorteilhaft ist es, wenn bei einem er-
findungsgemäßen Verfahren nach der Erkennung ei-
ner Parklücke und der Erkennung eines Hindernisses
in Fahrtrichtung des Fahrzeugs eine optimale Positi-
on des Fahrzeugs für den Beginn der Durchführung
des Einparkvorgangs ermittelt wird. Die optimale Po-
sition des Fahrzeugs kann dabei insbesondere an-
gezeigt werden oder aber semiautomatisch oder au-
tomatisch angefahren werden. Die optimale Position
entspricht dabei insbesondere nicht der Position, wel-
che das Fahrzeug üblicherweise durch ein Verfolgen,
also ein Beibehalten, der aktuellen Fahrtrichtung er-
halten würde. So kann es vorteilhaft sein, wenn die
optimale Position durch ein Verändern der Fahrtrich-
tung, also durch eine Lenkbewegung für das Fahr-
zeug erreicht wird. Insbesondere vorteilhaft ist es,
wenn bei einer derartigen Ausführungsform die opti-
male Position des Fahrzeugs auf einer Minimierung
der Veränderung der hinteren Einparkgrenze beruht.
Ist es also möglich, dass bereits frühzeitig ein Hinder-
nis in Fahrtrichtung des Fahrzeugs erkannt wird, wel-

ches insbesondere das Erreichen der vorderen Ein-
parkgrenze verhindert, so kann auf dieses Hinder-
nis frühzeitig reagiert werden. Die Reaktion erfolgt
in einer Art und Weise, dass zum Beispiel ein Len-
keinschlag des Fahrzeugs erfolgt oder vorgeschla-
gen wird, um das Fahrzeug in eine bessere Position,
insbesondere eine optimale Position, zu Beginn des
eigentlichen Einparkvorgangs zu bringen. Der Lenk-
einschlag bereitet sozusagen den ersten Rückwärts-
fahrtzug des Fahrzeugs vor. Mit dieser Vorbereitung
kann die Veränderung der hinteren Einparkgrenze
minimiert, insbesondere der Abstand zwischen der
hinteren Einparkgrenze, die gesetzt worden ist, und
der neuen hinteren Einparkgrenze auf ein Minimum
reduziert werden.

[0020] Auch vorteilhaft kann es sein, wenn bei ei-
nem erfindungsgemäßen Verfahren die Anzeige ei-
ner Parkmöglichkeit unter der Voraussetzung er-
folgt, dass kein Hindernis in Fahrtrichtung des Fahr-
zeugs erkannt worden ist oder dass in Fahrtrichtung
des Fahrzeugs erkannte Hindernis zu einer zuge-
lassenen Veränderung der hinteren Einparkgrenze
führt. Insbesondere in Kombination mit Zulässigkeits-
voraussetzungen für die Veränderung der hinteren
Parkgrenze führt diese Ausführungsform eines erfin-
dungsgemäßen Verfahrens dazu, dass die Anzeige
der Parkmöglichkeit dann unterbleibt, wenn ein Hin-
dernis in einer Art und Weise vorliegt, die eine Ver-
änderung der hinteren Parkgrenze in dem zugelas-
senen Rahmen unmöglich macht. Wird also zum Bei-
spiel eine maximale Verschiebung der hinteren Ein-
parkgrenze vorgegeben und würde ein Hindernis in
Fahrtrichtung des Fahrzeugs dazu führen, dass die
hintere Einparkgrenze zu stark, also über diesen vor-
gegebenen Rahmen hinaus, verändert werden müss-
te, so unterlässt ein erfindungsgemäßes Verfahren
dieser Ausführungsform die Anzeige der Parkmög-
lichkeit. Dies bringt den Vorteil mit sich, dass der Fah-
rer über die Parklücke neben sich nicht als Parkmög-
lichkeit für sein Fahrzeug informiert wird, und dem-
entsprechend auch nicht enttäuscht wird, dass er die-
se Parklücke trotz deren grundsätzlicher Eignung für
das Fahrzeug nicht verwenden kann.

[0021] Ebenfalls Gegenstand der vorliegenden Er-
findung ist ein Fahrassistenzsystem für ein Fahr-
zeug, aufweisend wenigstens ein Sensorsystem mit
zumindest einem Sensor und eine damit in signal-
kommunizierender Weise verbundene Regeleinheit,
die zur Ausführung eines erfindungsgemäßen Ver-
fahrens eingerichtet ist. Dementsprechend bringt ein
solches Fahrassistenzsystem die gleichen Vorteile
mit sich, wie sie ausführlich mit Bezug auf das erfin-
dungsgemäße Verfahren erläutert worden sind.

[0022] Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden
Anmeldung ist ein Fahrzeug aufweisend ein Fahras-
sistenzsystem mit wenigstens einem Sensorsystem
mit zumindest einem Sensor und eine damit in signal-
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kommunizierender Weise verbundene Regeleinheit,
die zur Ausführung eines Verfahrens gemäß der vor-
liegenden Erfindung eingerichtet ist. Dabei können
sowohl das Sensorsystem, als auch die Regeleinheit
ein Bestandteil des Fahrassistenzsystems sein. In ei-
ner solchen Ausführungsform kann ein erfindungsge-
mäßes Verfahren sozusagen als ein vorgeschalteter
Teil eines automatischen Einparkverfahrens ausge-
bildet werden.

BEVORZUGTE AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

[0023] Die Erfindung wird näher erläutert anhand der
beigefügten Zeichnungsfiguren. Die dabei verwende-
ten Begrifflichkeiten „links“, „rechts“, „oben“ und „un-
ten“ beziehen sich auf eine Ausrichtung der Zeich-
nungsfiguren mit normal lesbaren Bezugszeichen. Es
zeigen schematisch:

[0024] Fig. 1a ein gemäß dem Stand der Technik
durchgeführtes Verfahren mit einem Fahrzeug bei
der Erkennung einer Parklücke,

[0025] Fig. 1b die Situation nachfolgend der Fig. 1a
und zu Beginn eines automatischen Einparkvor-
gangs,

[0026] Fig. 1c die Position des Fahrzeugs nachfol-
gend den der Fig. 1a und Fig. 1b nach Beendigung
des ersten Rückwärtsfahrmanövers,

[0027] Fig. 2a eine Ausführungssituation eines er-
findungsgemäßen Verfahrens bei Erkennung einer
Parklücke,

[0028] Fig. 2b eine Ausführungsform eines erfin-
dungsgemäßen Verfahrens bei Erkennung eines Hin-
dernisses in Fahrtrichtung des Fahrzeugs nachfol-
gend der Fig. 2a,

[0029] Fig. 2c die Situation bei einem erfindungsge-
mäßen Verfahren nach dem ersten Rückwärtsfahr-
manöver des Fahrzeugs nachfolgend der Fig. 2b,

[0030] Fig. 3a eine Situation einer weiteren Ausfüh-
rungsform eines erfindungsgemäßen Verfahrens bei
Erkennung einer Parklücke,

[0031] Fig. 3b eine Situation einer Ausführungsform
eines erfindungsgemäßen Verfahrens mit einer Be-
wegung des Fahrzeugs in eine optimierte Position
nachfolgend der Fig. 3a,

[0032] Fig. 3c die Situation eines erfindungsgemä-
ßen Verfahrens nachfolgend der Fig. 3b hinsichtlich
des Fahrzeugs nach dem ersten Rückwärtsfahrma-
növer, und

[0033] Fig. 4 eine schematische Darstellung einer
Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Fahr-
zeugs.

[0034] Anhand der Fig. 1a, Fig. 1b und Fig. 1c wird
kurz ein bekanntes Verfahren eines Einparkvorgan-
ges erläutert. Ein Fahrzeug 10, wie in Fig. 1a dar-
gestellt, bewegt sich an einer Reihe von Hindernis-
sen 200, zum Beispiel geparkten Fahrzeugen, vorbei.
Dabei wird über Sensoren 22 des Fahrzeugs 10 ne-
ben dem Fahrzeug 10 wahrgenommen, ob sich dort
Hindernisse 200 oder Freiräume 100 befinden. Es
werden sowohl Freiräume 100 zwischen nebenein-
ander geparkten Fahrzeugen als Hindernis 200 wahr-
genommen, als auch Freiräume 100, die als Parklü-
cke 110 dienen können. Bei der Überprüfung der Frei-
räume 100 auf deren Eignung als Parklücke 110, wird
bei einer Erkennung einer solchen diese angezeigt
und sowohl eine hintere Einparkgrenze 40, als auch
eine vordere Einparkgrenze 50 gesetzt, wie dies der
Fig. 1b zu entnehmen ist. Die hintere Einparkgren-
ze 40 entspricht dabei einer Position des Hecks des
Fahrzeugs 10 nach dem ersten Rückwärtsfahrmanö-
ver desselben. Eine solche Situation ist in Fig. 1c
dargestellt, nachdem das Fahrzeug 10, nach Errei-
chen der vorderen Einparkgrenze 50 in Fig. 1b, den
automatischen Einparkvorgang gestartet hat. Bei die-
ser Ausführungsform ist also die hintere Einparkgren-
ze 40 so gesetzt, dass das Heck des Fahrzeugs
10 bei dem ersten Rückwärtsfahrzyklus im Wesentli-
chen vollständig oder vollständig in die Parklücke 110
eintaucht.

[0035] Anhand der Fig. 2a bis Fig. 2c wird nun erläu-
tert, inwieweit durch ein erfindungsgemäßes Verfah-
ren die Verfügbarkeit des automatischen Einparkvor-
gangs, insbesondere eines Quereinparkvorgangs,
vergrößert wird. In identischer Weise zu Fig. 1a be-
wegt sich auch in Fig. 2a ein Fahrzeug 10 entlang
einer Reihe von geparkten Fahrzeugen, die als Hin-
dernisse 200 neben dem Fahrzeug 10 erkannt wer-
den. Über die Sensoren 22 an einer Seite des Fahr-
zeugs 10 werden darüber hinaus die Freiräume 100
erkannt und hinsichtlich der Eignung als Parklücke
110 ausgewertet. Zusätzlich zu den seitlichen Sen-
soren 22 ist auch ein Frontsensor 22 an dem Fahr-
zeug 10 angeordnet, welcher auch Hindernisse 200
in Fahrtrichtung des Fahrzeugs 10, also vor demsel-
ben, erkennen kann. Befindet sich nun ein Fahrzeug
10 gemäß der Fig. 2b in der Situation, dass es einen
Freiraum 100 als Parklücke 110 erkannt, sowohl die
hintere Einparkgrenze 40, als auch die vordere Ein-
parkgrenze 50 gesetzt, aber nun ein Hindernis 200
in Fahrtrichtung des Fahrzeugs 10 erkannt hat, so
wird eine Veränderung der hinteren Einparkgrenze
40 durchgeführt. Diese Veränderung ist abhängig von
dem erkannten Hindernis 200 in Fahrtrichtung des
Fahrzeugs 10. Die Abhängigkeit beruht dabei insbe-
sondere auf dem Abstand A zwischen der gesetzten
vorderen Einparkgrenze 50 und dem erkannten Hin-
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dernis 200 in Fahrtrichtung des Fahrzeugs 10. Durch
das Verändern der hinteren Einparkgrenze 40 wird
eine neue Einparkgrenze 40a gesetzt.

[0036] Wie aus Fig. 2c zu erkennen ist, wird nun
der Einparkvorgang durchgeführt, obwohl das Fahr-
zeug 10 die vordere Einparkgrenze 50 nicht erreichen
kann. Vielmehr startet der Einparkvorgang zu einem
Zeitpunkt zu dem das Fahrzeug 10 die in Fig. 2c
als gestrichelte Position dargestellte Position erreicht
hat. Nach Beendigung des ersten Rückwärtsfahrzy-
klus wird das Fahrzeug 10 die mit durchgezogener
Linie dargestellte Position gemäß Fig. 2c erreicht
haben, sodass der äußerste Punkt des Hecks an
der hinteren Einparkgrenze 40a angelangt ist, wel-
che durch die Veränderung der gesetzten hinteren
Einparkgrenze 40 nun auch einen Einparkvorgang
erlaubt, bei welchem das Heck des Fahrzeugs 10
bei dem ersten Rückwärtsfahrzyklus nicht vollstän-
dig, sondern nur teilweise in die Parklücke 110 ein-
taucht. Auf diese Weise wurde die Verfügbarkeit des
automatischen Einparkvorgangs erhöht, da bei ei-
nem bekannten Verfahren die Situation der Fig. 2a
bis Fig. 2c einen Einparkvorgang des Fahrzeugs 10
nicht ermöglicht hätte.

[0037] Anhand der Fig. 3a bis Fig. 3c wird eine
alternative Ausführungsform eines erfindungsgemä-
ßen Verfahrens für die Unterstützung eines automa-
tischen Einparkvorgangs, insbesondere eines Quer-
einparkvorgangs, erläutert. Diese ist sehr ähnlich zu
der Ausführungsform der Fig. 2a bis Fig. 2c, sodass
die gleichen Verfahrensschritte nicht nochmals be-
schrieben werden. Der Unterschied des Verfahrens
der Fig. 3a bis Fig. 3c zu dem der Fig. 2a bis Fig. 2c
liegt darin, dass durch den Sensor 22 an der Front
des Fahrzeugs 10 das Hindernis 200 in Fahrtrichtung
des Fahrzeugs 10 deutlich früher wahrgenommen
werden kann. Dies ermöglicht es neben der Verände-
rung der hinteren Einparkgrenze 40 auf die neue Ein-
parkgrenze 40a, auch eine vorbereitende Maßnahme
für die Positionierung des Fahrzeugs 10 durchzufüh-
ren. Dies zeigt sich bereits in Fig. 3b, in welcher das
Fahrzeug 10 seine Fahrtrichtung ändert, also einen
Lenkeinschlag durchgeführt hat. Der Lenkeinschlag
führt dazu, dass das Fahrzeug 10 sich in eine vor-
bereitende Position, insbesondere eine optimale Po-
sition, für den nachfolgend durchzuführenden auto-
matischen Einparkvorgang bringt. Die optimale Posi-
tion ist beispielhaft in Fig. 3c in gestrichelter Weise
angedeutet. Aus dieser Position kann das Fahrzeug
10 nun ebenfalls wieder mit einem ersten Rückfahr-
zyklus den automatischen Einparkvorgang beginnen
und erreicht die neue Einparkgrenze 40a. Bei dieser
Position befindet sich das Fahrzeug 10 nun an der
hinteren Einparkgrenze 40a, jedoch sind die nachfol-
genden Manöver für die folgenden Einparkschritte in
die Parklücke 110 optimiert, da insbesondere eine ge-
ringere Anzahl notwendig ist, als dies ohne die Vor-
bereitung gemäß der Fig. 2a bis Fig. 2c möglich wä-

re. Auch kann auf diese Weise der Grad der Verände-
rung der hinteren Einparkgrenze 40 weiter reduziert,
insbesondere minimiert, werden.

[0038] In Fig. 4 ist eine schematische Darstellung ei-
nes erfindungsgemäßen Fahrzeugs 10 gezeigt. Die-
ses ist mit einem Sensorsystem 20 ausgestattet, wel-
ches bei dieser Ausführungsform sowohl einen seitli-
chen Sensor 22, der in dieser Ansicht nicht dargestellt
ist, wie auch Frontsensoren 22 und Frontkameras 22
aufweist. Die Frontsensoren 22 können zum Beispiel
die Ultraschallsensoren des automatischen Einpark-
hilfesystems sein. Ein Kamerasystem kann zum Bei-
spiel aus der Umgebungsüberwachung, wie zum Bei-
spiel als Spurhalteassistent, als Abstandswarnassis-
tent oder zur Erkennung von Verkehrszeichen ver-
wendet werden. Weiter ist bei dieser Ausführungs-
form eines erfindungsgemäßen Fahrzeugs 10 eine
Regeleinheit 30 vorgesehen, welche für die Durch-
führung eines erfindungsgemäßen Verfahrens einge-
richtet ist.

[0039] Selbstverständlich handelt es sich bei der
voranstehenden Beschreibung ausschließlich um
beispielhafte Ausführungsformen. Die beschriebe-
nen Merkmale können dementsprechend frei mitein-
ander, sofern technisch sinnvoll, kombiniert werden,
ohne den Rahmen der vorliegenden Erfindung zu ver-
lassen.
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Patentansprüche

1.    Verfahren zum Unterstützen eines automa-
tischen Einparkvorgangs eines Einparkhilfesystems
eines Fahrzeugs (10) in eine Parklücke (110), insbe-
sondere eine Querparklücke, aufweisend die folgen-
den Schritte:
• Erfassen von Sensorsignalen mittels mindestens ei-
nes Sensors (22) des Fahrzeugs (10) zum Ermitteln
von neben dem Fahrzeug (10) befindlichen Freiräu-
men (100) und/oder Hindernissen (200) quer oder im
Wesentlichen quer zur Fahrtrichtung des Fahrzeugs
(10),
• Überprüfen der ermittelten Freiräume (100) auf de-
ren Eignung als Parklücke (110) für das Fahrzeug
(10),
• Anzeigen einer Querparkmöglichkeit für das Fahr-
zeug (10) bei erkannter Eignung eines Freiraums
(100) als Parklücke (110),
• Setzen einer hinteren Einparkgrenze (40) und einer
vorderen Einparkgrenze (50),
• Erfassen von Sensorsignalen mittels mindestens
eines Sensors (22) des Fahrzeugs (10) zum Ermit-
teln von Hindernissen (200) in Fahrrichtung des Fahr-
zeugs (10), und
• Verändern der hinteren Einparkgrenze (40) in Ab-
hängigkeit von den ermittelten Hindernissen (200) in
Fahrtrichtung des Fahrzeugs (10).

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass durch die Veränderung der hinteren
Einparkgrenze (50) der Abstand zwischen dieser und
der Position des Fahrzeugs (10) zu Beginn des nach-
folgenden Einparkvorgangs vergrößert ist.

3.    Verfahren nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ver-
änderung der hinteren Einparkgrenze (40) dem Ab-
stand zwischen der vorderen Einparkgrenze (50) und
einem Hindernis (200) in Fahrtrichtung des Fahr-
zeugs (10), das zwischen der vorderen Einparkgren-
ze (50) und dem Fahrzeug (10) erkannt worden ist,
entspricht.

4.    Verfahren nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass nach dem
Verändern der hinteren Einparkgrenze (40) bei Errei-
chen eines vordefinierten Abstands des Fahrzeugs
(10) zu der hinteren Einparkgrenze (40), die Mög-
lichkeit der Durchführung des Einparkvorgangs ange-
zeigt wird.

5.    Verfahren nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ver-
änderung der hinteren Einparkgrenze (40) kleiner
oder gleich einer vordefinierten maximalen Verände-
rung der hinteren Einparkgrenze (40) ist.

6.    Verfahren nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass durch die

Veränderung der hinteren Einparkgrenze (40) eine
neue hintere Einparkgrenze (40a) gesetzt wird, deren
Abstand zur gesetzten hinteren Einparkgrenze (40)
minimiert ist.

7.    Verfahren nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass nach der
Erkennung einer Parklücke (110) und der Erkennung
eines Hindernisses (200) in Fahrtrichtung des Fahr-
zeugs (10) eine optimale Position des Fahrzeugs (10)
für den Beginn der Durchführung des Einparkvor-
gangs ermittelt wird.

8.   Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die optimale Position des Fahrzeugs
(10) auf einer Minimierung der Veränderung der hin-
teren Einparkgrenze (40) beruht.

9.    Verfahren nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die An-
zeige einer Parkmöglichkeit unter der Voraussetzung
erfolgt, dass kein Hindernis (200) in Fahrtrichtung
des Fahrzeugs (10) erkannt worden ist oder das in
Fahrtrichtung des Fahrzeugs (10) erkannte Hindernis
(200) zu einer zugelassenen Veränderung der hinte-
ren Einparkgrenze (40) führt.

10.    Fahrassistenzsystem für ein Fahrzeug (10),
aufweisend wenigstens ein Sensorsystem (20) mit
zumindest einem Sensor (22) und eine damit in si-
gnalkommunizierender Weise verbundene Regelein-
heit (30), die zur Ausführung eines Verfahrens mit
den Merkmalen eines der Ansprüche 1 bis 9 einge-
richtet ist.

11.  Fahrzeug (10), aufweisend ein Fahrassistenz-
system mit wenigstens einem Sensorsystem (20) mit
zumindest einem Sensor (22) und eine damit in si-
gnalkommunizierender Weise verbundene Regelein-
heit (30), die zur Ausführung eines Verfahrens mit
den Merkmalen eines der Ansprüche 1 bis 9 einge-
richtet ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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